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Art.   1 Dieses Reglement stützt sich auf Art. 24 und Art. 50 der Statuten. Die Beitragspflicht 
beginnt und endet mit der Mitgliedschaft gemäss Art. 14 - 16 der Statuten. 

 
Art.   2 Die Mitgliederbeiträge betragen: 

 

Stufe Beitrag [CHF] Lizenz [CHF]* Total [CHF] 

Herren/Damen Aktive 180.-- 60.-- 240.-- 

Polysport 125.-- --.-- 125.-- 

Junioren Kategorie 1 (1) 125.-- 40.-- 165.-- 

Junioren Kategorie 1 (2) 125.-- 55.-- 180.-- 

Junioren Kategorie 2 115.-- 40.-- 155.-- 

Unihockeyschule 75.-- --.-- 75.-- 
 

 Kategorien gemäss Verbandsreglement (Weisung Lizenzierung): 
 Junioren Kategorie 1: U21(2), U18(2), U16(2), A(1), B(1) 
 Junioren Kategorie 2: U14, C, D, E 

*es gelten immer die Beiträge gemäss Vorgaben swiss unihockey 
 
Art.   3 Ehren- und Freimitglieder sowie Funktionäre sind von der Beitragspflicht befreit, 

nicht aber von der Bezahlung der Lizenz.  
 
Art.   4 Die Jahresbeiträge sind jeweils bis spätestens 31. Oktober des laufenden 

Vereinsjahres zu überweisen. 
 
Art.   5 Aktivmitglieder, die in der zweiten Vereinsperiode, d.h. ab 1. November die 

Beitrittserklärung unterzeichnet haben, bezahlen nur die Hälfte ihres Jah-
resbeitrages. 

 
Art.   6 Über Ausnahmegesuche von der Beitragspflicht (finanzielle Schwierigkeiten, 

längere Abwesenheit usw.), die schriftlich an den Vorstand gerichtet sein müssen, 
entscheidet dieser endgültig. 

 
Art.   7 Alle natürlichen und juristischen Personen, welche jährlich einen Beitrag von 

mindestens Fr. 30.- bezahlen, gelten gemäss Art. 8 der Statuten als 
Passivmitglieder.  

 
Art.  8 Alle natürlichen und juristischen Personen, welche jährlich einen Beitrag von 

mindestens Fr. 100.-- bezahlen, gelten gemäss Art. 9 der Statuten als 100er Club-
Mitglieder. 

 
Art.  9 Alle natürlichen und juristischen Personen, welche einen Beitrag von über Fr. 150.-- 

einzahlen, werden gemäss Art. 10 der Statuten als Donatoren bezeichnet. 
 
Art. 10 Alle übrigen Personen werden als Gönner oder Spender bezeichnet. 
 Es erwachsen ihnen keine Rechte oder Pflichten. 


